
§1

Kostenpflicht

Die  Stadt  erhebt  für  Aintsliandkuigen  in weisungsfreien  Angelegenlieiten  Vers;val'Uingsgebühren  und

Auslagen  (Kosten).

§2

Kostenschuldner

(1) Zur  Zalfümg  der  Kosten  ist  verpfliclitet,

l.  wer  die  Amtsliaiidtung  veranlaßt,  im  übrigen  der.jenige,  in dessen  Interesse  die Amtsliandhing

vorgenon'unen  wird,

2.  wer  die  Kosten  einer  Beliörde  gegenüber  sclu'iftlidi  übernonu'nen  liat  oder  für  die Kosten  eines

anderen  kraft  Gesetzes  haftet,

3. im  Rechtsbelielfsverfaliren  ruid  in streitentscheidendeii  Verwalfüngsverfaliren  derjenige,  dem

die  Kosten  auferlegt  werden.

Mehrere  Kostenscl'tuldner  haften  als Gesait'itschuldner.

(2) Auslagen  im  Sinne  des § 6 Abs.  l, die durcli  rinbegründete  Einwendungen  eines  Beteiligten  oder

drircli  Verscluilden  eines  Beteiligten  oder  eines  Dritten  entstanden  sind,  können  diesem  ariferlegt

werden.

Melirere  Kostenscliuldner  haften  als Gesaintscl'iuldner.

§3

Kostenhöhe

(1) Die  Hölie  der  Verwaltungsgebiilir  richtet  sicli  unter  Bei'icksichtigung  der an der  Amtshandkuig

beteiligten  Beliörden  ruid  Stellen,  nach  der Bedeutung  der Angelegenlieit  für  die Beteiligten  ruid

nacli  deren  allgemeinen  wirtscliaftliclien  Veföälti'iissen,  nacli  dem  Säclisisclien  Kostenverzeiclnnis

in der jeweils  gültigen  Fassung  bzw.  nacli  dem  als  jfülage  zu  dieser  Satzung  beigefügten

Kostenverzeiclinis.

Für  Amtsliandtungen,  für  die  in'i  Absatz  1 genannten  Kostenverzeichnisse  weder  eine

Verwaltimgsgebühr bestimmt ist, nocli Gebührenfreilieit entsprecliend % 3 und 4 SädisVwKG
bestelit,  wird  eii'ie  Gebühr  von  5,00  € bis 25.000,00  € efüoben.

(2) Ist  eine  Gebühr  nacli  dem  Wert  des Gegenstandes  der An'itsliandkuig  zu berecl'uien,  so ist dieser

zur  Zeit  der  Beendigung  der  Amtsliandlung  maßgebend.  Für  Wertgebühren,  für  die  im

Kostenverzeicl'inis  keine  Gebülir  vorgesehen  ist, beträgt  diese  l  % des  Gegenstaiides.  Der

Kostenscliuldner  ist verpfliclitet,  die  zur  Festsetzung  der  Kosten  erforderliclien  Angaben

wahföeitsgemäß  und  vollstäi'idig  zu maclien  sowie  die notwendigen  Unterlagen  in Ursclirift  oder

beglaubigter  Absclirift  beizubringen.

§4

Entstehung  der  Kosten

Die  Kosten  entstelien  mit  der Beendigung  der kostenpfliclitigen  Amtsliandhing.  In Fällen,  in denen

melirere  Amtsliandhuigen  inneföalb  eines  Verfafüens  getätigt  werden,  eiitstelien  die Kosten  mit  der

Beendigung  der letzten  kostenpflichtigen  Amtsliandfüng  oder  bei der Zurüclaialune  oder  Erledigung

des Antrags  oder  Reclitsbelielfs.

l



§5

Zeitpunkt  der  Fälligkeit

Kosten  werden  mit  der Bekanntgabe  der Kostenentscheidung  an den Kostenscl'iuldner  fällig.  In

Ausnalunefällen  kai'in  ein  späterer  Zeitpru'ikt  von  der  Stadt  festgelegt  werden.

§6

Auslagen

(1) An Auslagen  der  an der  Ai'ntshandltuig  beteiligten  Beliörden  und  Stellen  werden  eföoben,  soweit

in'i  Kostenverzeicluüs  niclit  Ausnalnnen  vorgeselien  sind:

1. Entscliädigungen,  die  Zerigen  und  Saclwerständigen  zustelien,

2. Feriisprecligebi:fören  im  Feriwerkehr,  Gebühren  für  Telekopien,  Telegranun-  und

Fernscl'ireibgebühren,  Postgebülyen  für  Zustefüuigsarifträge  sowie  für  Eiiisclu'eibe-  und

Nacl'uialu'neverfahren;  wird  durcli  Be1iördenbedienstete  förn'ilich  oder  rinter  Einliebung  von

Geldbeträgen  zugestellt,  ist derjenige  Betrag  zu efüeben,  der bei der förmliclien  Zustellung

durcli  die  Post  oder  Eföebung  im  Nacluialuneverfal'iren  entstanden  wäre,

3. die  durcli  Veröffentlichung  von  Bekai'uitmacluuigen  entstelienden  Aufwendungen,

4. die Reisekosten  im  Sinne  der Reisekostenvorscliriften  und  sonstigen  Aufwendungen  bei der

Ausfülining  von  Dienstgescliäften  arißeföalb  der  Amtsstelle,

5. die  aiideren  Bel'iörden  oder  anderen  Personen  für  ilu'e  Tätigkeit  zustelienden  Beträge.

(2) Auslagen  im  Siiuie  des Absatzes  l werden  auch  dann  efüoben,  wenn  die  kostenerliebende  Behörde

aris Gründen  der Gegenseitigkeit  der  Verwalfüngsvereinfaclumg  oder  aris äluilicl'ien  Gründen  an

die ai'ideren  Beliörden,  Eiru'ichtungen  oder  Personen  Zalfüuigen  niclit  zu leisten  liat.

(3) Können  nacli  besonderen  Reclitsvorscl'iriften  Auslagen  eföoben  werden,  die niclit  nälier  bezeiclu'iet

sind,  gilt  Abs.  I entsprecliend.

§7

Anwendungen  von  Bestimmungen  des SächsVwKG

Gemäß  § 25 Abs.  2 SäCl]SVWKG  finden  die §§ 2, 3, 4, 5, '} 6 Abs.2  Satz  2 bis 7, Abs.3  und  4, die §§ 8

- 17, der § 19, § 20 Abs. 1 rmd die % 21 bis 23 des SäclisVwKG bei der Erl'iebung VO1I Kosten nach
dieser  Satziuig  entsprecliend  Anwendung.

§8

Inkrafttreten

(1) Die  Satzung  tritt  ain  01.01.2004  iii  Kraft.

(2) Gleiclizeitig  tritt  die Satziuig  über  die Eföebung  vOll  Verwalhuigskosten  für  An'itshandlungen  in

weisrtngsfreien  Angelegenheiten  vom  29.  11.2001  außer  Kraft.

BadLarisick,den  18.12.2003

/Bürgermeister
il  1l X l. %
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Ajllilge  ZlI (j3 der SatZtlllg  tiber dle Erbebung  VOII Verwaltungskosten  lll weisungstrelen  Angelegenlieiten  del' Stildt Bild LaklSlCk

lfd.Nr.  Amtshandlung

1 Genelunigungen  arifgnind  gesetzlicher  Vorsclu'itten,  gemeindliföer  o. €i.
Bestimimuxgen

Gel»ühr  € / '!/o des

Gegenstandsivertes

5,00 bis  511,29  (3

Die  Höhe  der  Gebülu'  bereclutet  sich  bei  einem  festen,  arif  den  Wert  bezogenen  Betrag  nach  folgendem  Scliema'

Gegenstandswert

2.500,01

15.000,01

25.000,01

50.000,01

lOO.OO0,O1

200.000,01

bis

bis

bis

bis

bis

bis

bis

über

2.500,00  €

15.000,00  €

25.000,00  €

50.000,00  €

]OO.OOO,OO (E

200.000,00  €

500.000,00(-

500.000,00  €

2

3

31

3.2

33

nachträgliföe  ,%iflagen,  Rücknahi'ne  oder  Widerruf'  einer  Genel'unigung  ncich
Nr.  2

Fundsacl'ien

Autbewaluung  einscl'iließlich  AusMuxdigung  aii den  Verlierer,  Eigentf:uner
oder  Finder

bei  Sacheit  bis zri  500,00  €

bei Saföen  über 500,00  (E

bei  Tieren

Gebühr

5,DO €

25,56  €

30,68  €

38,35  €

76,69  €

153,39 €

255,65  (E

511,29 €

5,00 bis 255,65  €

2%  des Wertes

mindesten:gedocli  5,(')0 €
2% von 500,00  € ruid 1%  des
Mel'irwertes

n'iindestens.)edoc1i  5,00 (E
2%  des Wertes,  zumutdest

die Unterbringungskosten

mindestens.)edocb  5,00  €

42

Aiföringung  voii  Bekai'intmacliungen,  Werbetafeln
Aiföringung  von  Bekannhnachungen  iin  Scliarikasten  o.a. Stellen  des Rathauses
bis  zu 30 Tagen

je  Seite  DIN  A  4 (bis  O,06 qn'i)  5,00  (E
je  Seite  DIN  A  3 (bis  O,12 qm)  5,00  (E
je  Seite  DIN  A 2 (bis  O,25 qm)  5,00  €
über  O,25 qm  bis max.  0,5 qm  5,00  €
Ai'ibriixgen  VO11 Plakattafeln  außerlialb  des Rathauses  un  öffentlichen  Verkel'irsrarun
bis  zur  Größe  von  O,06 qm  5,00  €
bis  zur  Größe  von  O,]2  qm  5,00  €
bis  zur  Größe  von  O,25 qm  5,00  €
bis  zur  Grt5ße VOI1 0,50  qm  5,00  €
bis  zur  Größe  von  I,OO qm  5,00  €
bis  zur  Größe  von  2,00  qm  5,00  €
über  2,D qm  bis  n'+ax.  3,00  qm  5,[D  €

Das Anbnngen  von  Plakaten  im öffentlichen  Verkelu-sraum  kaiui  mir  mit  Genelui'iigung  der Stiidtvei'waltung  erfolgen  D+e
Plakate  siitd  an'i Tag  nach  der  Verai'istaltung  vom  Aufsteller  zu entfernen.
Ortsansässige  Vereiixe,  Sportvereine  kt'i'inen  il'u'e  Veranstalhmgsplakate  kostenfrei  im öffentliföen  Verkel'irsraum,  in
Abstii'iunung  init  der  Stadtvenvaltung,  anbringen.  Sie sind  späitestens  zwei  T*ige nach  der  Veranstaltung  zti entfenien

5 Verlust  einer  Hundesteuermarke 5,00  €


